
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 04 | 2023

Daten für die Monate  
12/2023 bis 2/2024

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 11.12.23, 10.1.24, 12.2.24
ESt, KSt = 11.12.23
GewSt, GrundSt = 15.2.24

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 14.12.23, 15.1.24, 15.2.24
ESt, KSt = 14.12.23
GewSt, GrundSt = 19.2.24

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG
Fälligkeit Beiträge 12/23 = 27.12.23
Fälligkeit Beiträge 1/24 = 29.1.24
Fälligkeit Beiträge 2/24 = 27.2.24

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

9/22 2/23 5/23 9/23

+ 10,9 % + 9,3 % + 6,3 % + 4,3 %

Für alle Steuerpflichtigen

Wachstumschancengesetz: Regierungsentwurf  
liegt vor

| Schon kurz nach der Sommerpause gab es wieder Streit in der Ampel-Koalition. 
Diesmal ging es um das „Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen 
und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancen-
gesetz)“. So wurde der Regierungsentwurf von Bundesfamilienministerin Lisa Paus 
(Bündnis 90/Die Grünen) zunächst blockiert. Sie forderte größere Mittel für die 
Kindergrundsicherung. Nachdem hier Einigung erzielt wurde, konnte der Regie-
rungsentwurf dann doch (verspätet) vorgelegt werden. |

Der Entwurf der Bundesregierung ent-
hält auf 287 (!) Seiten zahlreiche (steuer-
liche) Änderungen, die auszugsweise 
vorgestellt werden.

Investitionen in den Klimaschutz

Durch das eigenständige „Klimaschutz-
Investitionsprämiengesetz“ soll die 
Transformation der Wirtschaft insbe-
sondere in Richtung von mehr Klima-
schutz gefördert werden – und zwar 
durch eine Investitionsprämie (im Koali-
tionsvertrag als „Superabschreibung“ 
bezeichnet). 

Anspruchsberechtigt sollen Steuerpflich-
tige i. S. des Einkommen- und Körper-
schaftsteuergesetzes (EStG und KStG) 
sein, soweit sie steuerpflichtige Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft, 

Gewerbebetrieb oder selbstständiger 
Arbeit erzielen und nicht von der Besteu-
erung befreit sind.

Begünstigt ist die Anschaffung oder Her-
stellung eines neuen abnutzbaren beweg-
lichen Wirtschaftsguts des Anlagevermö-
gens sowie Maßnahmen an einem beste-
henden beweglichen abnutzbaren Wirt-
schaftsgut des Anlagevermögens (nach-
trägliche Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten), wenn das Wirtschaftsgut in einem 
Einsparkonzept enthalten ist und dazu 
dient, die Energieeffizienz zu verbessern. 
Nicht begünstigt: Investitionen in Kraft-
Wärme-Kopplung oder Fernwärme. 

Die Investition soll begünstigt sein, wenn 
sie der Berechtigte nach dem 31.12.2023 
(frühestens Datum des Tages der Geset-
zesverkündung) begonnen und vor dem 

1.1.2030 abgeschlossen hat. Nach 2029 
abgeschlossene Investitionen sind be-
günstigt, soweit vor dem 1.1.2030 Teil-
herstellungskosten entstanden sind oder 
Anzahlungen auf Anschaffungskosten 
geleistet werden.

 

Die Investitionsprämie kann nur bean-
sprucht werden, wenn die förderfähigen 
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Aufwendungen mindestens 5.000 EUR 
betragen. Die Bemessungsgrundlage be-
zieht sich auf die im Förderzeitraum ins-
gesamt förderfähigen Aufwendungen und 
soll auf 200 Mio. EUR pro Anspruchsbe-
rechtigten für den gesamten Förderzeit-
raum begrenzt werden.

Die Investitionsprämie beträgt 15 % der 
beantragten Bemessungsgrundlage. Bei 
einer maximal zulässigen Bemessungs-
grundlage (200 Mio. EUR) kann die Prämie 
somit höchstens 30 Mio. EUR betragen.

Der elektronische Antrag auf Investi-
tionsprämie soll unabhängig von der 
Steuererklärung beim Finanzamt ge-
stellt werden können. Zu beachten ist, 
dass die Bemessungsgrundlage mindes-
tens 10.000 EUR betragen muss und je-
der Anspruchsberechtigte nach dem 
31.12.2024 und vor dem 1.1.2032 maxi-
mal vier Anträge stellen kann.

Innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Investitionsprämienbescheids 
soll die Prämie aus den Einnahmen an 
Einkommensteuer (bei Steuerpflichti-
gen i. S.  des Körperschaftsteuergeset-
zes aus den Einnahmen an Körper-
schaftsteuer) ausgezahlt werden.

MERKE | Die Investitionsprämie soll 
als erfolgsneutrale Einnahme behan-
delt werden. Bei Kapitalgesellschaf-
ten soll sie in der Gewinnrücklage er-
fasst werden.

Ab dem Zeitpunkt der Festsetzung der 
Investitionsprämie sollen Abschrei-
bungen von den insoweit um die Inves-
titionsprämie geminderten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten vor-
zunehmen sein. Folglich reduzieren 
sich die (gewinnmindernden) Ab-
schreibungen in den Folgejahren. 

Personengesellschaftsrechts-
modernisierungsgesetz

Ein (weiteres) Kernelement des Ent-
wurfs ist die Anpassung der Abgaben-
ordnung (AO) und anderer Steuerge-
setze an das Personengesellschafts-
rechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG) 
vom 10.8.2021, das am 1.1.2024 in Kraft 
tritt.

§ 14a AO soll eine Legaldefinition des 
Begriffs „Personenvereinigung“ ent-
halten. Soweit in der AO und den Steu-
ergesetzen Personenvereinigungen ge-
nannt werden, soll es sich abweichend 
vom Zivilrecht wie bisher nur um Per-

sonenzusammenschlüsse ohne Rechts-
persönlichkeit handeln. Unterschieden 
wird zwischen rechtsfähigen und nicht 
rechtsfähigen Personenvereinigungen. 
Eine nicht abschließende Auflistung ent-
hält § 14a Abs. 2 und 3 AO.

MERKE | Zu den nicht rechtsfähigen 
Personenvereinigungen zählen insbe-
sondere die Bruchteilsgemeinschaften 
(§ 741 BGB), die Gütergemeinschaften 
(§ 1415 BGB) und die Erbengemein-
schaften (§ 2032 BGB).

Auch bei der Bekanntgabe und der Ein-
spruchsbefugnis bei der gesonderten 
und einheitlichen Feststellung soll zwi-
schen rechtsfähigen und nicht rechtsfä-
higen Personenvereinigungen unter-
schieden werden. Bei rechtsfähigen Per-
sonenvereinigungen sollen die Bescheide 
nicht mehr gegenüber einem Empfangs-
bevollmächtigten, sondern gegenüber 
der rechtsfähigen Personenvereinigung 
bekannt gegeben werden.

Option zur Körperschaftsteuer

Nach § 1a KStG können Personenhan-
dels- und Partnerschaftsgesellschaften 
im ertragsteuerlichen Bereich wie Kör-
perschaften behandelt werden. 

Durch diverse Änderungen möchte die 
Bundesregierung die Option attraktiver 
machen. Beispielsweise sollen nunmehr 
alle Personengesellschaften zur Kör-
perschaftsbesteuerung optieren können.

Rentenbesteuerung

Der steuerpflichtige Teil der Rente aus 
einer Basisversorgung beträgt bei einem 
Rentenbeginn im Jahr 2005 oder früher 
50 %. Der Besteuerungsanteil wird für je-
den neuen Rentnerjahrgang sukzessive 
erhöht. Bisher wären Renten ab 2040 
(Jahr des Rentenbeginns) zu 100 % zu 
berücksichtigen. 

Nun soll der Anstieg des Besteuerungs-
anteils für jeden neuen Renteneintritts-
jahrgang ab 2023 auf einen halben Pro-
zentpunkt jährlich reduziert werden (für 
2023 nur 82,5 % anstatt 83 %). 100 % gel-
ten dann erstmals für 2058.

Weitere Änderungen in Kürze

Ab 2024 soll eine Freigrenze für Einnah-
men aus Vermietung und Verpachtung 
gelten. Einnahmen i. S. des § 21 Abs. 1 EStG 
sollen steuerfrei sein, wenn die Summe 
dieser Einnahmen im Veranlagungszeit-

raum insgesamt weniger als 1.000 EUR 
betragen hat. Die Einnahmen sollen 
aber auf Antrag steuerpflichtig bleiben, 
wenn die Ausgaben höher sind.

Geschenke an Geschäftspartner und 
Kunden sind nur dann steuermindernde 
Betriebsausgaben, wenn eine Grenze 
eingehalten wird. Diese soll ab 2024 von 
35 EUR auf 50 EUR erhöht werden.

Die Grenze für eine Sofortabschreibung 
von geringwertigen Wirtschaftsgütern 
soll von 800 EUR auf 1.000 EUR erhöht 
werden. Für Sammelposten (Erhöhung 
der Grenze von 1.000 EUR auf 5.000 EUR) 
soll die Auflösungsdauer um zwei auf 
drei Jahre reduziert werden. Dies soll 
für Wirtschaftsgüter gelten, die nach 
2023 angeschafft, hergestellt oder in das 
Betriebsvermögen eingelegt werden.

Auch interessant: Anhebung der Sonder-
abschreibung (§ 7g EStG) für Betriebe, 
die die Gewinngrenze von 200.000 EUR im 
Jahr vor der Investition nicht überschrei-
ten, von 20 % auf 50 % der Investitions-
kosten für nach 2023 angeschaffte oder 
hergestellte bewegliche Wirtschaftsgüter.

Verpflegungsmehraufwand: Anhebung 
der Pauschalen ab 2024 von 28 EUR auf 
30 EUR und von 14 EUR auf 15 EUR.

Bei einer Betriebsveranstaltung liegt 
kein Arbeitslohn vor, wenn die Zuwen-
dung den Freibetrag von 110 EUR (ab 
2024: 150 EUR) nicht übersteigt.

Die Freigrenze für private Veräußerungs-
geschäfte soll ab 2024 um 400 EUR auf 
1.000 EUR erhöht werden. 

EBENFALLS GEPLANT | 
• Befristete Wiedereinführung der de-

gressiven Abschreibung für bewegli-
che Wirtschaftsgüter und befristete 
Einführung einer degressiven Ab-
schreibung für Wohngebäude.

• Anhebung der Grenze für die Buch-
führungspflicht bestimmter Steuer-
pflichtiger und der Grenze für die 
umsatzsteuerliche Ist-Besteuerung.

• Erhöhung des Schwellenwerts zur 
Befreiung von der Abgabe von viertel-
jährlichen Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen von 1.000 EUR auf 2.000 EUR.

• Verbesserung des Verlustabzugs.
• Änderungen bei der Thesaurie-

rungsbegünstigung (§ 34a EStG) 
und der Zinsschranke.

Quelle | Gesetz zur Stärkung von Wachstums-
chancen, Investitionen und Innovation sowie 
Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachs-
tumschancengesetz), Regierungsentwurf, Bear-
beitungsstand: 29.8.2023
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Für alle Steuerpflichtigen

Häusliches Arbeitszimmer und Homeoffice-Pauschale seit 2023:  
Bundesfinanzministerium veröffentlicht Anwendungsschreiben
| Durch das Jahressteuergesetz 2022 wurde der Abzug für Kosten für ein (häusliches) Arbeitszimmer mit Wirkung ab 2023 teil-
weise neu geregelt. Zudem wurde die bislang befristet geltende Homeoffice- bzw. Tagespauschale dauerhaft im Einkommen-
steuergesetz verankert. Das Bundesfinanzministerium hat nun zu den Neuregelungen umfangreich Stellung bezogen. |

Arbeitszimmer

Nach wie vor sind Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer grundsätz-
lich nicht als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten abzugsfähig (§ 4 Abs. 5 
S. 1 Nr. 6b S. 1 und § 9 Abs. 5 S. 1 Ein-
kommensteuergesetz (EStG)). 

MERKE | Bei den Aufwendungen han-
delt es sich insbesondere um die Kos-
ten für die Ausstattung des Zimmers  
(z. B. Tapeten), Miete bzw. Abschrei-
bungen für das Gebäude sowie Was-
ser-/Energiekosten. Arbeitsmittel (z. B. 
Aktenschränke) sind von den Abzugs-
beschränkungen nicht betroffen.

Soweit aber der Mittelpunkt der ge-
samten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung im häuslichen Arbeitszim-
mer liegt, sind die Aufwendungen in 
voller Höhe abziehbar. Anstelle des Ab-
zugs der tatsächlichen Aufwendungen 
ist ab 2023 ein pauschaler Abzug in Höhe 
von 1.260 EUR möglich (Wahlrecht). 

Bei dieser Jahrespauschale (Kürzung 
um 1/12 für jeden vollen Kalendermo-
nat, in dem die Voraussetzungen nicht 
vorliegen) handelt es sich um einen per-
sonenbezogenen Betrag, weil er sich 
am Höchstbetrag der Homeoffice-Pau-
schale (ab 2023: 1.260 EUR) orientiert.

MERKE | Liegt der Mittelpunkt der 
Betätigung nicht im Arbeitszimmer, 
steht den Steuerpflichtigen aber kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, ist 
nur noch die Homeoffice-Pauschale ab-
ziehbar. Der auf 1.250 EUR gedeckelte 
Abzug von Aufwendungen ist ab 2023 
nicht mehr möglich.

Liegen die Voraussetzungen für den Ab-
zug der Aufwendungen nicht im gesam-
ten Jahr vor und wird die Jahrespau-
schale gekürzt („1/12“), kann für diesen 
Kürzungszeitraum die Homeoffice-Pau-
schale zu gewähren sein.

Das Bundesfinanzministerium geht in 
seinem Schreiben darüber hinaus ins-
besondere auf folgende Punkte ein: 

 • Nutzung des Arbeitszimmers zur 
Erzielung unterschiedlicher Ein-
künfte, durch mehrere Steuer-
pflichtige und in Zeiten der Nichtbe-
schäftigung sowie Vermietung eines 
häuslichen Arbeitszimmers.

Homeoffice-Pauschale

Die Homeoffice-Pauschale gilt für Un-
ternehmer (Betriebsausgaben) und für 
Arbeitnehmer (Werbungskosten). Sie 
kann auch bei den Aufwendungen für 
die erstmalige Berufsausbildung (Son-
derausgaben) genutzt werden. Das Be-
sondere ist, dass für diese Pauschale 
kein dem Typusbegriff entsprechendes 
häusliches Arbeitszimmer vorliegen 
muss. Bereits Arbeiten „am Küchen-
tisch“ berechtigen zum Abzug. 

Ab 2023 kann für jeden Tag, an dem die 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
überwiegend (zeitlicher Faktor) in der 
Wohnung ausgeübt und keine außerhalb 
der Wohnung belegene erste Tätigkeits-
stätte aufgesucht wird, für die gesamte 
Betätigung ein Betrag von 6 EUR als Ta-
gespauschale, max. 1.260 EUR im Jahr 
(= 210 Arbeitstage), abgezogen werden. 

Beachten Sie | Aufwendungen für Ar-
beitsmittel sowie betrieblich oder be-
ruflich veranlasste Telefon-/Internet-
kosten sind parallel abzugsfähig. 

	◼ Beispiel

A ist an einem Tag am Vormittag für 
fünf Stunden im Homeoffice tätig. Am 
Nachmittag fährt er für drei Stunden 
zu einem Kunden (Auswärtstätigkeit).

Bis 2022 konnte A nur die Kosten der 
Auswärtstätigkeit absetzen. Ab 2023 
kann er auch die Pauschale von 6 EUR 
geltend machen, da er seine Tätigkeit 
an diesem Tag überwiegend im Home-
office erbracht hat. 

Abwandlung: A fährt nicht zu einem 
Kunden, sondern zu seiner Tätigkeits-
stätte bei seinem Arbeitgeber.

A erhält nur die Entfernungspauschale 
für die Fahrt zur ersten Tätigkeitsstätte 
(keine Homeoffice-Pauschale).

Steht für die betriebliche oder berufli-
che Tätigkeit dauerhaft kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung, ist ein Ab-
zug der Tagespauschale auch zulässig, 
wenn die Tätigkeit am selben Kalender-
tag auswärts oder an der ersten Tätig-
keitsstätte ausgeübt wird (§  4 Abs.  5 
Nr. 6c S. 2 EStG).

Beachten Sie | Ein anderer Arbeits-
platz ist grundsätzlich jeder Arbeits-
platz, der zur Erledigung büromäßiger 
Arbeiten geeignet ist. 

Bislang wurde diese Regelung teilweise 
so interpretiert, dass die Pauschale nur 
dann abziehbar ist, wenn die Tätigkeit 
im Homeoffice zeitlich überwiegt. Die-
ser Ansicht hat das Bundesfinanzmi-
nisterium jedoch eine Absage erteilt. 

	◼ Beispiel

Lehrerin L hat in der Schule dauerhaft 
keinen anderen Arbeitsplatz. Am Vor-
mittag unterrichtet sie fünf bis sechs 
Stunden, am Nachmittag bereitet sie 
für ein bis zwei Stunden den Unterricht 
zu Haue vor.

L kann für alle Tage, an denen sie auch 
nur geringfügig im Homeoffice tätig 
wurde, die Pauschale von 6 EUR abset-
zen (höchstens 1.260 EUR im Jahr). Zu-
sätzlich erhält sie für die Fahrten zur 
Schule die Entfernungspauschale.

Werden für die Wohnung, in der sich das 
Homeoffice befindet, Unterkunftskosten 
im Rahmen einer doppelten Haushalts-
führung abgezogen, ist die Tagespau-
schale nicht anzusetzen. Aber: Wird der 
monatliche Grenzbetrag von 1.000 EUR 
für die Unterkunftskosten überschrit-
ten, lassen sich nicht mehr sämtliche 
Aufwendungen abziehen und die Tages-
pauschale ist anzuwenden. 

Beachten Sie | Die Pauschale ist unter 
den weiteren Voraussetzungen auch zu 
berücksichtigen, wenn die betriebliche 
oder berufliche Tätigkeit im eigenen 
(Familien-)Haushalt ausgeübt wird.

Quelle | BMF-Schreiben vom 15.8.2023, Az. IV 
C 6 - S 2145/19/10006 :027, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 236925
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Für GmbH-Gesellschafter

EU-Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
| Am 31.7.2023 hat die EU-Kommission das erste vollständige sektorunabhängige 
Set von Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards veröffentlicht (= European Sus-
tainability Reporting Standards, kurz: ESRS). Das Set besteht aus zwei allgemeinen 
Standards, die übergreifend für die Erstellung der Nachhaltigkeitsberichte anzuwen-
den sind und zehn thematischen Standards, die den drei Bereichen der Nachhaltig-
keit „Umwelt“, „Soziales“ und „Governance“ zugeordnet sind. |

Hintergrund

Nach § 289d Handelsgesetzbuch (HGB) 
haben die gegenwärtig zur nichtfinanzi-
ellen (Konzern-)Berichterstattung ver-
pflichteten Unternehmen ein Wahlrecht: 
Sie können ein oder mehrere nationale, 
europäische oder internationale Rah-
menwerke zur Erstellung des nichtfi-
nanziellen Berichts nutzen oder hierauf 
verzichten (mit Begründungszwang). Im 
Unterschied dazu sind die bislang zur 
nichtfinanziellen Berichterstattung ver-
pflichteten (Mutter-)Unternehmen, die

 • große Kapitalgesellschaften i. S. des 
§ 267 Abs. 3 HGB sind und zugleich 

 • eine Kapitalmarktorientierung 
i. S. des § 264d HGB aufweisen sowie 

 • im Jahresdurchschnitt mehr als 500 
beschäftigte Arbeitnehmer haben,

zur Beachtung der ESRS bei Erstellung 
ihrer Nachhaltigkeitsberichte bereits 
für das am oder nach dem 1.1.2024 be-
ginnende Geschäftsjahr verpflichtet.

Für ab 2025 beginnende Geschäftsjahre 
ist das Set an ESRS dann von allen ande-
ren (ebenfalls zur Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung verpflichteten) großen Ka-
pital- und großen Personengesellschaf-
ten i. S. des § 264a HGB anzuwenden.

Darüber hinaus erlangen die ESRS eine 
mittelbare Bedeutung auch für die wei-
teren zukünftig zur Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung verpflichteten Unter-
nehmen. Hierbei handelt es sich um:

Gruppe 1: Kleine und mittelgroße kapi-
talmarktorientierte Kapitalgesellschaf-
ten (ausgenommen: Kleinst-Gesellschaf-
ten sowie nicht komplexe Kreditinstitute 

und firmeneigene Versicherungsunter-
nehmen). Hier muss die erstmalige Er-
stellung eines Nachhaltigkeitsberichts 
grundsätzlich für die ab dem 1.1.2026 
beginnenden Geschäftsjahre erfolgen. 

Beachten Sie | Es besteht die Möglich-
keit der Verschiebung der erstmaligen 
Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts 
auf die ab dem 1.1.2028 beginnenden 
Geschäftsjahre bei entsprechender kur-
zer Begründung im Lagebericht.

Gruppe 2: Außerhalb der EU ansässige 
Drittstaat-Unternehmen, wenn sie in den 
beiden letzten aufeinander folgenden Ge-
schäftsjahren in der EU Nettoumsatzer-
löse von jeweils mehr als 150 Mio. EUR 
erzielt haben und in der EU ein großes 
Tochterunternehmen (TU), oder ein klei-
nes oder mittelgroßes kapitalmarktori-
entiertes TU beherrschen oder bei Feh-
len eines solchen TU eine in der EU bele-
gene Zweigniederlassung mit einem 
Nettoumsatz von mehr als 40 Mio. EUR 
haben. Hier ist ein konsolidierter Nach-
haltigkeitsbericht für ab dem 1.1.2028 
beginnende Geschäftsjahre zu erstellen.

MERKE | Für diese beiden Gruppen 
sollen jeweils eigene Sets von Standards 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bis 
zum 30.6.2024 erlassen werden. Die Un-
ternehmen können dann das jetzt vorlie-
gende allgemeine Standard-Set verwen-
den oder die noch zu erlassenden spezi-
ellen Standards für die jeweilige Gruppe.

Quelle | Das vollständige Set der ESRS (veröf-
fentlicht als Annex 1 to the Commission Delega-
ted Regulation supplementing Directive 2013/34/
EU as regards sustainability reporting stan-
dards) ist abrufbar unter www.iww.de/s8544.

Für Unternehmer

Broschüre mit Steuertipps für Existenzgründer
| Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat seine Broschüre mit Steuertipps 
für Existenzgründer aktualisiert (Stand: April 2023). Die 72-seitige Broschüre (unter 
www.iww.de/s6252) enthält z. B. Informationen zum Gründungszuschuss und zeigt, 
wie eine umsatzsteuerliche Rechnung aussehen muss. |

Für Arbeitnehmer

Dienstreise: Keine  
pauschalen Kilometer-
sätze für Fahrten mit 
dem Fahrrad
| Benutzen Arbeitnehmer für Fahrten 
zur ersten Tätigkeitsstätte ihr Fahrrad, 
können sie die Entfernungspauschale 
ansetzen. Die Bundesregierung hat nun 
aber ausgeführt, dass es bei Fahrten 
anlässlich einer beruflich veranlassten 
Auswärtstätigkeit keine pauschalen  
Kilometersätze (0,30 EUR je gefahre-
nen Kilometer) gibt. |

Die Begründung leuchtet ein. Denn nach 
§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4a S. 2 Einkommen-
steuergesetz ist anstelle der tatsächli-
chen Fahrtkosten nur dann eine Dienst-
reisepauschale vorgesehen, wenn diese 
im Bundesreisekostengesetz (BRKG) zu 
finden ist. In § 5 BRKG sind Pauschalen 
aber nur für die Benutzung eines Kraft-
wagens oder ein anderes motorbetrie-
benes Fahrzeug vorgesehen.

Für Dienstreisen mit einem privaten 
Fahrrad können somit nur die entstan-
denen Fahrtkosten über den anhand der 
tatsächlichen Aufwendungen ermittel-
ten persönlichen Kilometersatz als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden. 

Quelle | BT-Drs. 20/7889, S. 20 f. vom 28.7.2023

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: FAQ zu 
Photovoltaikanlagen
| Das Bundesfinanzministerium hat sei-
nen Fragen-Antworten-Katalog (FAQ) 
zum Nullsteuersatz für die Lieferungen 
von Solarmodulen an den Betreiber ei-
ner Photovoltaikanlage (PV-Anlage) mit 
Wirkung ab 1.1.2023 erneut aktualisiert 
(Stand: 23.6.2023, unter www.iww.de/
s7492). |

Hintergrund: Auf die Lieferung von PV-
Anlagen fällt ab 2023 keine Umsatz-
steuer mehr an, wenn diese auf oder in 
der Nähe eines Wohngebäudes instal-
liert werden (Nullsteuersatz). Die Rege-
lung gilt für alle wesentlichen Kompo-
nenten einer PV-Anlage, wie z. B. Photo-
voltaikmodule oder auch Batteriespei-
cher. Gleiches gilt für Anlagen, die auf 
öffentlichen und anderen Gebäuden, die 
für dem Gemeinwohl dienende Tätigkei-
ten genutzt werden, installiert werden.
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Für Unternehmer

Erbschaft- und Schenkungsteuer: Antrag auf Optionsverschonung  
ist mit Risiko verbunden
| Das Finanzgericht Münster hat jüngst entschieden, dass die Regelverschonung für durch Schenkung erworbenes Betriebs-
vermögen nicht in Anspruch genommen werden kann, wenn zuvor die Optionsverschonung beantragt wurde, deren Voraus-
setzungen aber tatsächlich nicht vorliegen. |

Die beiden Verschonungsmodelle 
im Überblick

Für begünstigtes Vermögen (vor allem 
Betriebsvermögen) im Sinne des § 13b 
Abs. 2 des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes (ErbStG) sind (je 
nach Höhe des Erwerbs) verschiedene 
Begünstigungen möglich. 

In der Regel (begünstigtes Vermögen 
bis 26 Mio. EUR) hat der Erwerber die 
Wahl zwischen zwei Verschonungsmo-
dellen:

 • Die Regelverschonung beträgt 85 % 
mit einem zusätzlichen Abzugsbe-
trag von höchstens 150.000 EUR. 
Dieser Abzugsbetrag verringert 
sich, soweit der Wert dieses Vermö-
gens insgesamt die Wertgrenze von 
150.000 EUR übersteigt, um 50 % 
des diese Wertgrenze übersteigen-
den Betrags. Das bedeutet: Bei ei-
nem begünstigten Vermögen von 
bis zu 1 Mio. EUR wird eine voll-
ständige Verschonung erzielt. 

 • Auf Antrag wird bei der Optionsver-
schonung eine Befreiung zu 100 % 
gewährt, wenn die Quote des Ver-
waltungsvermögens maximal 20 % 
beträgt. 

Beachten Sie | In Abhängigkeit von 
der Verschonungsregelung ist inner-
halb eines Zeitraums von fünf oder sie-
ben Jahren darauf zu achten, dass be-
stimmte Mindestlohnsummen nicht 
unterschritten werden. 

	◼ Sachverhalt (gekürzt und vereinfacht)

Der Vater übertrug auf seinen Sohn (S) 
eine OHG-Beteiligung im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge sowie 
Grundbesitz. In seiner Schenkung-
steuererklärung beantragte S für den 
gesamten Erwerb des begünstigten 
Vermögens die Optionsverschonung 
nach § 13a Abs. 10 ErbStG. Nach den 
weiteren Angaben in der Erklärung 
machte das Verwaltungsvermögen der 
OHG 90 % oder mehr aus. 

Das Betriebsfinanzamt stellte den Wert 
des Anteils am Betriebsvermögen der 
OHG sowie die Summe der gemeinen 
Werte des Verwaltungsvermögens 
fest, wobei dieses mehr als 70 % des 
Betriebsvermögens ausmachte. Das 
Grundstück bewertete es als Betrieb 
der Land- und Forstwirtschaft.

Das für die Schenkungsteuer zuständige 
Finanzamt setzte daraufhin Schen-
kungsteuer fest, wobei es für das land- 
und forstwirtschaftliche Vermögen eine 
Begünstigung nach § 13a ErbStG be-
rücksichtigte, für den OHG-Anteil aller-
dings nicht. Die Optionsverschonung 
sei insoweit nicht zu gewähren, weil die 
Verwaltungsvermögensquote von 20 % 
überschritten sei. Da der Antrag des S 
auf Optionsverschonung unwiderruf-
lich sei, komme auch die Regelver-
schonung nicht in Betracht.

Hiergegen legte S in der Folge Ein-
spruch ein und nahm seinen Antrag 
auf Optionsverschonung, den er ver-
sehentlich gestellt habe, zurück. Er 
begehrte nun die Regelverschonung. 
Zudem führte S aus, dass er bei der 
Antragstellung irrtümlich davon aus-
gegangen sei, dass das Grundstück 
kein begünstigtes Betriebsvermögen 
darstelle.

Nach der Entscheidung des Finanzge-
richts Münster hat das Finanzamt für 
die OHG-Anteile zu Recht weder die Op-
tionsverschonung noch die Regelver-
schonung gewährt:

 • Die Optionsverschonung scheitert 
an der überschrittenen Verwal-
tungsvermögensquote von 20 %. 

 • Die Regelverschonung ist nicht zu 
gewähren, weil S in der Schen-
kungsteuererklärung wirksam und 
unwiderruflich die Optionsver-
schonung beantragt hat. 

Der Antrag bewirkt, dass einzelne für 
die Regelverschonung geltende Tatbe-
standsmerkmale durch andere ersetzt 
werden. Die Optionserklärung betrifft 
ausdrücklich den gesamten Erwerb des 
begünstigten Vermögens. Der etwaige 

Irrtum des S über die Qualifizierung des 
Grundstücks als land- und forstwirt-
schaftliches Betriebsvermögen betrifft 
die OHG-Beteiligung nicht, da die Option 
für jede wirtschaftliche Einheit geson-
dert abgegeben werden kann.

Relevanz  
für die Praxis

Das Finanzgericht Münster hat sich in 
seiner Entscheidung auf die Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs zur Vor-
gängerregelung (§ 13a Abs. 8 ErbStG) 
bezogen, wonach ein „Rückfall” zur Re-
gelverschonung nach der unwiderrufli-
chen Erklärung zur optionalen Vollver-
schonung nicht möglich ist. 

Zudem hat der Bundesfinanzhof hier 
Folgendes herausgestellt: Bei einer 
einheitlichen Schenkung von mehreren 
wirtschaftlichen Einheiten kann die Er-
klärung zur optionalen Vollverschonung 
für jede wirtschaftliche Einheit geson-
dert abgegeben werden.

Beachten Sie | Für das Finanzgericht 
Münster bestanden keine Gründe, die 
Revision zuzulassen. Auf die daraufhin 
von S eingelegte Nichtzulassungsbe-
schwerde hat aber nun der Bundesfi-
nanzhof die Revision zugelassen. Ob 
der Bundesfinanzhof hier für neue Er-
kenntnisse sorgen wird, bleibt vorerst 
abzuwarten. 

MERKE | Bis auf Weiteres ist in Erb-
schaftsteuer- oder Schenkungsteuer-
fällen zu beachten, dass der Antrag 
auf optionale Vollverschonung mit ei-
nem (hohen) Risiko verbunden sein 
kann, zumal die 20 %-Grenze des Ver-
waltungsvermögens von mehreren 
Aspekten abhängt und mitunter nicht 
einfach zu ermitteln ist.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 27.10.2022, 
Az. 3 K 3624/20 Erb, Rev. BFH Az. II R 19/23, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 236917; BFH-Ur-
teil vom 26.7.2022, Az. II R 25/20
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Für GmbH-Geschäftsführer

Mindestlohn: GmbH-Geschäftsführer haften  
nicht persönlich

| In zwei aktuellen Entscheidungen hat das Bundesarbeitsgericht (BAG, Urteile 
vom 30.3.2023, Az. 8 AZR 120/22 und Az. 8 AZR 199/22) geklärt, dass Geschäfts-
führer bei einer GmbH-Insolvenz für ausstehenden Mindestlohn nicht persönlich 
haften. Ein Geschäftsführer einer GmbH haftet nur dann persönlich für die Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft, wenn ein besonderer Haftungsgrund gegeben ist. Aber 
das war nach der Überzeugung des Bundesarbeitsgerichts nicht der Fall. |

Für Arbeitgeber

Sozialversicherung: Selbstständig tätig  
oder in einer abhängigen Beschäftigung?
| Bei Betriebsprüfungen der Sozialversicherung kommt es immer wieder zum 
Streit, ob jemand für einen Betrieb selbstständig tätig ist oder in einer abhängigen 
Beschäftigung steht. Aktuell musste sich das Landessozialgericht Berlin-Bran-
denburg mit dieser Thematik beschäftigen. |

	◼ Sachverhalt 

Ein Fluglehrer/-trainer bildete an Flug-
simulatoren künftige Piloten aus. Da-
für vereinbarte er mit seinem Auftrag-
geber einen Stundensatz von 110 EUR. 

Nach Ansicht des Landessozialgerichts 
Berlin-Brandenburg stand der Trainer in 
einer abhängigen Beschäftigung – und 
zwar aus folgenden Gründen:

Der Trainer war in den Betrieb des Auf-
traggebers eingegliedert. Denn er er-
hielt den Auftrag, die Flugschüler aus-
zubilden, nicht direkt von einer Airline, 
sondern vom Auftraggeber. Die Simula-
tionsfluggeräte erhielt er auch vom 
Auftraggeber. Somit trug er als Trainer 
kein unternehmerisches Risiko, was 
für eine selbstständige Tätigkeit spre-
chen könnte. Eine Betriebsausstattung 
in einem relevanten Umfang benötigte 
der Trainer nicht. 

Die Höhe der Vergütung ist kein ent-
scheidendes Kriterium für eine Selbst-
ständigkeit. Die Vergütung ist nach der 
Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts nur ein Indiz. Die Unterschiede 
der dem Fluglehrer gewährten Sätze 
hochgerechnet zu einer Vollzeitdauer-
beschäftigung zu einem (hypotheti-
schen) Bruttogehalt eines gedachten 
angestellten Instruktors würden sich 
zudem dadurch relativieren, dass für 
Arbeitnehmer noch die Arbeitgeberbei-
träge zur Sozialversicherung hinzuzu-
rechnen sind und der Fluglehrer nicht 
ständig, sondern nur bei Bedarf be-
schäftigt wurde bzw. wird. 

Bei nur fallweise benötigten qualifizier-
ten Arbeitskräften ist die Zahlung eines 
höheren Arbeitslohns auch ein Aus-
gleich dafür, dass sich diese kurzfristig 
auf Abruf zur Verfügung stellen, was die 
Möglichkeit beschäftigungsloser Zeiten 
einschließt. 

Beachten Sie | Das Urteil ist nicht 
rechtskräftig, da die Revision beim 
Bundessozialgericht anhängig ist.

Relevanz für die Praxis

Um dem bösen Erwachen bei der 
nächsten Betriebsprüfung der Deut-
schen Rentenversicherung (DRV) vor-
zubeugen, sollte man bereits vor der 
Einstellung des Auftragnehmers bei 
der DRV Bund ein Clearingverfahren 
anstreben. Dieses Verfahren kann vom 
Auftragnehmer, aber auch vom Auf-
traggeber betrieben werden.

Beachten Sie | Ohne Clearingverfahren 
gibt es keine Sicherheit. Stellt sich näm-
lich bei der Betriebsprüfung heraus, 
dass jemand doch nicht selbstständig 
tätig ist, sondern eine abhängige Be-
schäftigung vorliegt, hat am Ende der 
Auftraggeber bzw. der Arbeitgeber das 
Nachsehen. Er muss, mit Ausnahme 
der letzten drei Monate vor der Be-
triebsprüfung der DRV, neben den Ar-
beitgeberanteilen auch für die Arbeit-
nehmeranteile zur Sozialversicherung 
aufkommen.

Quelle | LSG Berlin-Brandenburg, Urteil 
vom 13.1.2023, Az. L 1 BA 67/19, Rev. BSG Az. B 
12 BA 2/23 R, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
235261

Für alle Steuerpflichtigen

Digitale Rentenübersicht 
ist online

| Die digitale Rentenübersicht ist seit 
dem 30.6.2023 online. Unter www.ren-
tenuebersicht.de können alle Bürger 
eine Übersicht über ihre persönlichen 
Altersvorsorgeansprüche (kostenlos) 
online abrufen. Die Altersvorsorgean-
sprüche werden übersichtlich und zen-
tral gebündelt dargestellt. Die Über-
sicht gibt einen Überblick über die 
voraussichtliche finanzielle Absiche-
rung im Alter.  |

Beachten Sie | Die Informationsschrei-
ben der gesetzlichen Rentenversiche-
rung und der Anbieter der zusätzlichen 
Altersvorsorge gibt es auch weiterhin. 

In dem Portal wird eine Liste mit den in 
der derzeitigen Pilotphase angebunde-
nen Vorsorgeeinrichtungen zur Verfü-
gung gestellt. Weitere Vorsorgeeinrich-
tungen werden im Laufe des Jahres fol-
gen. Die Liste wird dann aktualisiert.

Quelle | Deutsche Rentenversicherung Bund, 
summa summarum, Ausgabe 3/2023

Für Unternehmer

Mindeststeuergesetz: 
Regierungsentwurf  
liegt vor

| Die Bundesregierung hat den Entwurf 
eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur 
Gewährleistung einer globalen Min-
destbesteuerung und weiterer Begleit-
maßnahmen beschlossen. |

Hintergrund: Die EU-Mitgliedstaaten ha-
ben sich am 15.12.2022 auf die Richtlinie 
(EU) 2022/2523 zur Gewährleistung einer 
globalen Mindestbesteuerung für multi-
nationale Unternehmensgruppen und 
große inländische Gruppen in der Union 
(Mindestbesteuerungsrichtlinie) geeinigt. 
Der Regierungsentwurf dient der Um-
setzung dieser Richtlinie. Das Gesetzge-
bungsverfahren soll bis Ende 2023 ab-
geschlossen sein.

Quelle | Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung 
einer globalen Mindestbesteuerung und weite-
rer Begleitmaßnahmen, Regierungsentwurf, 
Bearbeitungsstand: 11.8.2023
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Für alle Steuerpflichtigen

Familienheim: Erbschaftsteuerbefreiung trotz 
Einzug erst nach Ablauf der Sechsmonatsfrist
| Kann ein Erbe wegen der Vermietung für einen festen Zeitraum nicht innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Erbfall in die Wohnung (Familienheim) einziehen, 
schließt dies nicht zwangsläufig aus, dass er die Wohnung trotzdem noch unver-
züglich i. S. des § 13 Abs. 1 Nr. 4c des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergeset-
zes (ErbStG) zur Selbstnutzung bestimmen kann. Dies hat das Finanzgericht Mün-
chen entschieden. Die Revision ist bereits anhängig. |

Hintergrund

Die vom Erblasser zuvor selbst genutzte 
Wohnimmobilie kann erbschaftsteuer-
frei vererbt werden, wenn das Familien-
heim vom Ehegatten weitere zehn Jahre 
lang bewohnt wird. Erben Kinder oder 
Enkel (verstorbener Kinder), ist darüber 
hinaus zu beachten, dass die Steuerbe-
freiung auf eine Wohnfläche von 200 qm 
begrenzt ist. 

Beachten Sie | Die Steuerbefreiung 
kann auch dann gewährt werden, wenn 
der Erblasser aus zwingenden Gründen 
an einer Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert war.

Der Erwerber muss die Wohnung unver-
züglich, d. h., ohne schuldhaftes Zögern, 
zur Selbstnutzung für eigene Wohnzwe-
cke bestimmen. Angemessen ist nach 
der Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs regelmäßig ein Zeitraum von sechs 
Monaten nach dem Erbfall.

Sachverhalt und Entscheidung

Eine pflegebedürftige und hochbetagte 
Erblasserin musste in ein Pflegeheim 

umziehen und war zur Finanzierung 
der Heimkosten auf die Vermietung der 
bisher selbstgenutzten eigenen Woh-
nung angewiesen. In diesem Fall steht, 
so das Finanzgericht, ein auf vier Jahre 
geschlossener Zeitmietvertrag – ohne 
die Möglichkeit einer Eigenbedarfs-
kündigung – nach dem Tod der Erblas-
serin der Erbschaftsteuerbefreiung bei 
der Tochter als Alleinerbin nicht entge-
gen – und zwar auch dann nicht, wenn 
der Mietvertrag nach dem Tod der Mut-
ter noch eine Restlaufzeit von über 
zwei Jahren hat und die Tochter die 
Wohnung erst nach einer Renovierung 
zu eigenen Wohnzwecken nutzen kann.

PRAXISTIPP | Ungeachtet dieser 
Entscheidung ist es zu empfehlen, die 
Möglichkeit einer Eigenbedarfskündi-
gung in den Mietvertrag aufzunehmen, 
um so eine unverzügliche Selbstnut-
zung zu eigenen Wohnzwecken nach 
dem Erbfall zu ermöglichen.

Quelle | FG München, Urteil vom 26.10.2022, 
Az. 4 K 2183/21, Rev. BFH Az. II R 48/22, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 234961; BFH-Urteil 
vom 16.3.2022, Az. II R 6/21

Für Vermieter

Einkunftserzielungs-
absicht beim Erwerb  
zahlreicher unbebauter 
Grundstücke
| Die nach § 21 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) steuerbare Tä-
tigkeit ist nach Auffassung des Finanz-
gerichts München objekt- und nicht 
grundstücksbezogen ausgerichtet – und 
zwar auch dann, wenn sich die Objekte 
auf einem Grundstück befinden. Nach 
der Entscheidung des Finanzgerichts ist 
auch die Einkunftserzielungsabsicht 
objektbezogen zu prüfen. |

	◼ Sachverhalt

Ehegatten erwarben im Zeitraum 2003 
bis 2016 insgesamt 111 Immobilien-
objekte in ganz Deutschland, die sie 
nach ihren Angaben zur Erzielung von 
Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung vorsahen und entsprechend 
in den Anlagen V der jeweiligen Ein-
kommensteuererklärungen ansetzten. 
Es handelte sich dabei überwiegend um 
unbebaute Grundstücke, die teilweise 
als landwirtschaftliche Flächen oder 
Lagerflächen vermietet werden sollten. 
Einige Objekte blieben unvermietet. Bei 
diesen erkannte das Finanzamt die Ver-
luste endgültig nicht an. 

Der Argumentation der Eheleute, die 
Einkunftserzielungsabsicht und die in 
diesem Rahmen zu prüfende Total-
überschussprognose seien nicht für je-
des einzelne Objekt isoliert zu betrach-
ten, sondern für die Gesamtheit der 
Objekte, erteilte das Finanzgericht eine 
Absage. Danach gilt die objektbezogene 
Betrachtung auch dann, wenn sich die 
Objekte auf einem Grundstück (im zivil-
rechtlichen Sinne) befinden. 

PRAXISTIPP | Vermietet der Steuer-
pflichtige demgegenüber mehrere Ob-
jekte bzw. das gesamte Grundstück auf 
der Grundlage lediglich eines Rechts-
verhältnisses, so ist die Vermietungstä-
tigkeit einheitlich zu beurteilen. 

Ferner ist unbedingt zu beachten, dass 
die Vermutung einer Einkunftserzie-
lungsabsicht bei auf Dauer angelegter 
Vermietung nur für die Vermietung von 
Wohnraum gilt, nicht jedoch für die 
Vermietung von Gewerbeimmobilien 
oder von unbebauten Grundstücken.

Quelle | FG München, Urteil vom 26.9.2022, Az. 7 
K 169/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 235059

Für Unternehmer

Betriebsausgaben: Abgrenzung zwischen  
Bewirtungskosten und Aufmerksamkeiten

| Das Landesamt für Steuern Niedersachsen hat darauf hingewiesen, dass je nach Ein-
zelfall geprüft werden muss, ob Geschäftspartnern Aufmerksamkeiten gereicht wer-
den oder ob hier die Abzugsbeschränkung zu Bewirtungskosten (Abzug nur zu 70 %) 
nach § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) greift. |

Eine Bewirtung liegt nicht vor, wenn 
Aufmerksamkeiten in geringem Um-
fang gereicht werden, wie es z. B. an-
lässlich betrieblicher Besprechungen 
als Geste der Höflichkeit üblich ist.

Da aber auch in einer Bewirtung eine üb-
liche Geste der Höflichkeit liegen kann, 
kommt es wesentlich auf den Umfang der 
dargereichten Aufmerksamkeiten an. Auf 

die im Lohnsteuerrecht für den Begriff 
der Aufmerksamkeiten genannte Nicht-
aufgriffsgrenze von 60 EUR kann nicht 
zurückgegriffen werden. Die Frage, ob 
Aufwendungen zu Arbeitslohn führen, 
hat mit den Anforderungen an den Nach-
weis von als Betriebsausgaben geltend 
gemachten Aufwendungen nichts zu tun.
Quelle | LfSt Niedersachsen, Verfügung vom 
6.7.2023, Az. S 2145-St 226-2108/2023
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Für Unternehmer

Künstlersozialabgabe: 
Abgabesatz bleibt im  
Jahr 2024 bei 5,0 %

| Der Abgabesatz zur Künstlersozial-
versicherung wird auch im Jahr 2024 
(unverändert) 5,0 % betragen. |

Hintergrund

Die bei der Künstlersozialkasse gemel-
dete Honorarsumme hat im Jahr 2022 
wieder den Stand wie vor der Corona-
pandemie erreicht. Dies und der Einsatz 
zusätzlicher Bundesmittel in Höhe von 
insgesamt über 175 Millionen EUR in 
den Jahren 2021 bis 2023 haben zur fi-
nanziellen Stabilisierung der Künstler-
sozialkasse beigetragen und machen es 
möglich, dass der aktuelle Abgabesatz in 
der Künstlersozialversicherung in Höhe 
von 5,0 % auch im Jahr 2024 beibehalten 
werden kann.

MERKE | Über die Künstlersozialver-
sicherung werden über 190.000 selbst-
ständige Künstler und Publizisten als 
Pflichtversicherte in den Schutz der 
gesetzlichen Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung einbezogen. 

Die Künstler und Publizisten tragen, 
wie abhängig beschäftigte Arbeitneh-
mer, die Hälfte ihrer Sozialversiche-
rungsbeiträge. Die andere Beitrags-
hälfte wird finanziert durch einen Bun-
deszuschuss (20 %) und durch die 
Künstlersozialabgabe der Unterneh-
men (30 %), die künstlerische und pu-
blizistische Leistungen verwerten.

Der Abgabesatz wird jährlich für das 
jeweils folgende Jahr festgelegt. Be-
messungsgrundlage sind alle in ei-
nem Jahr an selbstständige Künstler 
und Publizisten gezahlten Entgelte.

Beachten Sie | Grundsätzlich gehören 
alle Unternehmen, die durch ihre Organi-
sation, besondere Branchenkenntnisse 
oder spezielles Know-how den Absatz 
künstlerischer Leistungen am Markt för-
dern oder ermöglichen, zum Kreis der 
künstlersozialabgabepflichtigen Perso-
nen. Weitere Informationen zur Abgabe-
pflicht und -freiheit erhalten Sie unter 
www.kuenstlersozialkasse.de.

Quelle | Künstlersozialabgabe-Verordnung 2024; 
BMAS, „Künstlersozialabgabe bleibt im Jahr 
2024 stabil bei 5,0 %“, Mitteilung vom 14.7.2023

Für GmbH-Geschäftsführer

Verdeckte Gewinnausschüttung wegen Privatnutzung 
des Pkw trotz Nutzungsverbot? 

| Überlässt eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer (GGf) 
ein betriebliches Fahrzeug zur Nutzung, spricht der Beweis des ersten Anscheins 
dafür, dass das Fahrzeug vom GGf auch für private Fahrten genutzt wird. Dies gilt 
nach der Ansicht des Finanzgerichts Münster auch dann, wenn die Privatnutzung im 
Geschäftsführer-Anstellungsvertrag ausdrücklich verboten ist und insbesondere 
dann, wenn der GGf kein Fahrtenbuch führt. |

Das Finanzgericht Münster hat in seiner 
Urteilsbegründung insbesondere die 
bisherige Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs gegenübergestellt:

Sichtweise des I. Senats  
des Bundesfinanzhofs

Der I. Senat des Bundesfinanzhofs ist 
bislang davon ausgegangen, dass für 
die Privatnutzung eines dem GGf von 
der Gesellschaft zur Nutzung überlas-
senen betrieblichen Fahrzeugs ein An-
scheinsbeweis greift. Danach spricht 
der Beweis des ersten Anscheins dafür, 
dass ein (Allein-)GGf einen ihm zur Ver-
fügung stehenden betrieblichen Pkw 
auch für private Fahrten nutzt. 

Dies gilt auch bei einem im Geschäfts-
führer-Anstellungsvertrag ausdrück-
lich vereinbarten Privatnutzungsverbot 
– und zwar insbesondere dann, wenn 

 • der GGf kein Fahrtenbuch führt, 
 • keine organisatorischen Maßnah-

men getroffen wurden, die eine 
Privatnutzung ausschließen, und 

 • eine unbeschränkte Zugriffsmög-
lichkeit auf den Pkw besteht. 

Sichtweise des VI. Senats

Dagegen vertritt der VI. Senat des Bun-
desfinanzhofs die Ansicht, dass für lohn-
steuerliche Zwecke bereits die bloße 
Gestattung der Privatnutzung unabhän-
gig von den tatsächlichen Nutzungsver-
hältnissen beim Arbeitnehmer den Zu-
fluss eines geldwerten Vorteils begrün-
det und der Anscheinsbeweis nicht an-
zuwenden ist.

Es gibt keinen auf der allgemeinen Le-
benserfahrung gründenden Erfahrungs-
satz, nach dem ein angestellter GGf ge-
nerell arbeitsvertraglich vereinbarte 
Nutzungsverbote nicht achtet. Selbst 
wenn er in Ermangelung einer „Kontroll-
instanz“ bei einer Zuwiderhandlung keine 
arbeitsrechtlichen oder strafrechtlichen 
Konsequenzen zu erwarten hat, rechtfer-
tigt dies keinen entsprechenden steuer-

strafrechtlich erheblichen Generalver-
dacht. Dass der Arbeitgeber ein arbeits-
vertraglich vereinbartes Privatnut-
zungsverbot nicht überwacht, ändert 
daran nichts. Diese Grundsätze hat der 
VI. Senat auch auf einen alleinigen GGf 
einer GmbH angewandt.

Sichtweise des  
Finanzgerichts Münster

Das Finanzgericht Münster hat nun für 
den Fall eines alleinigen GGf einer 
GmbH die Rechtsprechung des I. Se-
nats des Bundesfinanzhofs zugrunde 
gelegt und die Grundsätze des An-
scheinsbeweises angewendet.

Den Anscheinsbeweis konnte die GmbH 
im Streitfall auch nicht mit dem Ein-
wand erschüttern, dem GGf hätte für 
die privaten Fahrten ein Fahrzeug im 
Privatvermögen zur Verfügung gestan-
den. Denn bei den betrieblichen Fahr-
zeugen handelte es sich um sehr hoch-
wertige und stark motorisierte Fahr-
zeuge, die mit den „privaten“ Fahrzeu-
gen nicht vergleichbar waren. Darüber 
hinaus wurden diese Fahrzeuge auch 
von der Ehefrau des GGf genutzt. 

Beachten Sie | Der wegen des An-
scheinsbeweises anzunehmenden Pri-
vatnutzung lag keine entsprechende 
Nutzungs- und Überlassungsvereinba-
rung zugrunde. Vielmehr enthielt die 
Vereinbarung ein Privatnutzungsverbot. 
Die private Nutzung durch den GGf war 
daher nicht durch das Arbeitsverhältnis, 
sondern durch das Gesellschaftsver-
hältnis veranlasst und führte zu einer 
verdeckten Gewinnausschüttung.

Da gegen die Entscheidung bereits die 
Revision anhängig ist, darf nun mit 
Spannung erwartet werden, wie sich der 
Bundesfinanzhof positionieren wird.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 28.4.2023, 
Az. 10 K 1193/20 K,G,F, Rev. BFH Az. I R 33/23, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 237191; BFH-Ur-
teil vom 23.1.2008, Az. I R 8/06; BFH-Urteil 
vom 21.3.2013, Az. VI R 46/11
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Für alle Steuerpflichtigen

Kleine Photovoltaikanlagen: Anwendungsschreiben zur Steuerbefreiung
| Durch das Jahressteuergesetz 2022 wurde eine Steuerbefreiung für kleine Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) im Einkommen-
steuergesetz eingeführt. Die Finanzverwaltung hat nun ein Anwendungsschreiben veröffentlicht. |

Gesetzliche Neuregelungen

Mit Schreiben vom 29.10.2021 gewährte 
das Bundesfinanzministerium für kleine 
PV-Anlagen mit einer installierten Leis-
tung von bis zu 10 kW/kWp ein Wahl-
recht (= steuerlich unbeachtliche Lieb-
haberei auf Antrag des Steuerpflichti-
gen). Dieses Wahlrecht wurde durch 
eine Steuerbefreiung (§ 3 Nr. 72 Ein-
kommensteuergesetz (EStG)) ersetzt.

Bei der Steuerfreiheit der Einnahmen 
und Entnahmen im Zusammenhang mit 
dem Betrieb von PV-Anlagen sind ge-
wisse Höchstgrenzen (vgl. dazu unten) 
zu beachten, wobei hier auf die instal-
lierte Bruttoleistung laut Marktstamm-
datenregister abgestellt wird. Insge-
samt gilt eine Obergrenze von 100 kW 
(peak) pro Steuerpflichtigem oder Mit-
unternehmerschaft.

MERKE | Die Steuerbefreiung nach § 3 
Nr. 72 EStG gilt für Einnahmen und Ent-
nahmen, die nach 2021 erzielt oder ge-
tätigt werden. 

Anwendungsschreiben

1. Persönlicher Anwendungsbereich
§ 3 Nr. 72 S. 1 EStG gilt für natürliche 
Personen, Mitunternehmerschaften und 
Körperschaften.

2.  Begünstigte PV-Anlagen (auch dach-
integrierte und Fassaden-PV-Anla-
gen) und Höchstgrenzen

Es kommt auf die Art des Gebäudes an, 
wie hoch die maximale maßgebliche 
Leistung der Anlage(n) in kW (peak) je 
Steuerpflichtigem/Mitunternehmerschaft 
ist (gebäudebezogene Betrachtung):

 • Einfamilienhaus (30 kW (peak))
 • Wohnzwecken dienendes Zwei-/

Mehrfamilienhaus (15 kW (peak) je 
Wohneinheit)

 • gemischt genutzte Immobilie (15 kW 
(peak) je Wohn-/Gewerbeeinheit)

 • nicht Wohnzwecken dienendes Ge-
bäude, z. B. Gewerbeimmobilie mit 
einer Gewerbeeinheit, Garagen-
grundstück (30 kW (peak))

 • Gewerbeimmobilie mit mehreren 
Gewerbeeinheiten (15 kW (peak) je 
Gewerbeeinheit)

	◼ Beispiele

Der Steuerpflichtige A hat auf drei Ein-
familienhäusern jeweils eine Anlage 
mit einer Leistung von 25 kW (peak). 
Alle drei Anlagen sind begünstigt.

A hat auf seinem Haus mit zwei Wohn-
einheiten und der dazugehörigen Ga-
rage jeweils eine Anlage mit einer 
Leistung von 15,10 kW (peak). Beide 
Anlagen sind nicht begünstigt, da de-
ren Leistung (insgesamt 30,20 kW 
(peak)) die für diese Gebäudeart zuläs-
sigen 30,00 kW (peak) überschreitet.

In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, 
ob die 100 kW (peak)-Grenze eingehal-
ten wurde. Dabei sind die Leistungen 
aller nach § 3 Nr. 72 EStG begünstigten 
PV-Anlagen zu addieren.

	◼ Beispiel

Ein Steuerpflichtiger betreibt zwei An-
lagen mit einer Leistung von 30 kW 
(peak) auf je einem Einfamilienhaus 
und eine Freiflächen-PV-Anlage mit 
einer Leistung von 50 kW (peak).

Da Freiflächen-PV-Anlagen (unabhän-
gig von der Größe) nicht begünstigt 
sind, ist diese Anlage nicht in die Prü-
fung der 100 kW (peak)-Grenze einzu-
beziehen. Die Anlagen auf den Einfami-
lienhäusern sind deshalb begünstigt.

Ist ein Steuerpflichtiger oder eine Mit-
unternehmerschaft, der bzw. die be-
günstigte PV-Anlagen betreibt, daneben 
an einer PV-Anlagen betreibenden an-
deren Mitunternehmerschaft beteiligt, 
sind die von der anderen Mitunterneh-
merschaft betriebenen Anlagen bei der 
Prüfung der 100 kW (peak)-Grenze nicht 
anteilig zu berücksichtigen. 

Beachten Sie | Betreibt der Steuer-
pflichtige PV-Anlagen mit einer Leis-
tung von insgesamt mehr als 100 kW 
(peak), ist die Steuerbefreiung insge-
samt nicht anzuwenden (Freigrenze).

3. Umfang der Steuerbefreiung
Von der Steuerbefreiung werden Ein-
nahmen und Entnahmen unabhängig 
von der Verwendung des von der PV-
Anlage erzeugten Stroms umfasst. 

Zu den Einnahmen gehören insbeson-
dere die Einspeisevergütung, Entgelte 
für anderweitige Stromlieferungen (z. B. 
an Mieter), Vergütungen für das Aufla-
den von Elektro-/Hybridelektrofahr-
zeugen, Zuschüsse und bei der Einnah-
menüberschussrechnung vereinnahmte 
und erstattete Umsatzsteuer.

4. Steuerermäßigung nach § 35a EStG
Gilt § 3 Nr. 72 EStG, wird unterstellt, dass 
die Anlage ohne Gewinnerzielungsab-
sicht betrieben wird. Unter den Voraus-
setzungen des § 35a EStG kann eine 
Steuerermäßigung gewährt werden.

5. Investitionsabzugsbeträge (IAB)
IAB, die in vor dem 1.1.2022 endenden 
Wirtschaftsjahren in Anspruch genom-
men und bis einschließlich zum 
31.12.2021 noch nicht gewinnwirksam 
hinzugerechnet wurden, sind nach § 7g 
Abs. 3 EStG rückgängig zu machen, 
wenn in nach § 3 Nr. 72 EStG begünstigte 
PV-Anlagen investiert wurde.

6. Weitere Aspekte in Kürze
Neben den dargestellten Aspekten wer-
den auch diese Punkte thematisiert:

 • Betriebsausgabenabzugsverbot  
(§ 3c Abs. 1 EStG)

 • Verhältnis zu § 6 Abs. 3 und 5 EStG 
(Übertragung oder Überführung ei-
ner PV-Anlage zu Buchwerten)

 • Wegfall der gewerblichen Infektion 
(§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG) in Altfällen

 • Behandlung von PV-Anlagen in an-
derweitigem Betriebsvermögen

 • Unterjährige Anwendung des § 3 
Nr. 72 EStG

7. Zeitliche Anwendung
Das Schreiben gilt für alle Einnahmen 
und Entnahmen, die nach 2021 erzielt 
oder getätigt werden. Anträge auf An-
wendung der Vereinfachungsregelung 
nach dem Schreiben vom 29.10.2021 
sind für PV-Anlagen, die nach 2021 in 
Betrieb genommen wurden, nicht mehr 
möglich. Für Anlagen, die bis zum 
31.12.2021 in Betrieb genommen wur-
den, wurde die Frist für die Antragstel-
lung bis zum 31.12.2023 verlängert!

Quelle | BMF-Schreiben vom 17.7.2023, Az. IV 
C 6 - S 2121/23/10001 :001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 236439; BMF-Schreiben vom 29.10.2021, 
Az. IV C 6 - S 2240/19/10006 :006
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Für alle Steuerpflichtigen

Online-Pokergewinn 
kann steuerpflichtig sein
| Gewinne aus dem Online-Pokerspiel 
können als Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb der Einkommensteuer unterlie-
gen. Das hat aktuell der Bundesfinanz-
hof entschieden. |

	◼ Sachverhalt 

Ein Student hatte 2007 mit dem Online-
Pokerspiel (in der Variante „Texas 
Hold‘em/Fixed Limit“) begonnen. Aus-
gehend von kleinen Einsätzen und Ge-
winnen steigerte er seine Einsätze all-
mählich. Auch seine Gewinne stiegen 
erheblich an. Im Streitjahr 2009 erzielte 
er einen Gewinn von über 80.000 EUR, 
der in den Folgejahren weiter anstieg. 
Allein im Zeitraum von Juli bis Dezem-
ber 2009 belief sich seine registrierte 
Gesamtspielzeit auf 673 Stunden.

Das Finanzgericht Münster würdigte 
den Sachverhalt dahin gehend, dass 
der Student ab Oktober 2009 gewerb-
lich tätig gewesen sei und der von Ok-
tober bis Dezember 2009 erzielte Ge-
winn von rund 60.000 EUR somit der 
Einkommensteuer unterliege. Dies hat 
der Bundesfinanzhof nun bestätigt und 
dabei an frühere Entscheidungen zum 
Pokerspiel in Form von Präsenzturnie-
ren und in Casinos angeknüpft.

Beachten Sie | Poker ist in einkom-
mensteuerlicher Hinsicht kein reines 
Glücksspiel, sondern auch durch Ge-
schicklichkeitselemente gekennzeich-
net. Dies gilt auch beim Online-Poker, 
selbst wenn dort kein persönlicher Kon-
takt zu den Mitspielern möglich ist.

MERKE | Aber nicht jeder Pokerspie-
ler unterliegt der Einkommensteuer. 
Für Freizeit- und Hobbyspieler handelt 
es sich um eine private Tätigkeit, bei 
der sich Gewinne und Verluste steuer-
lich nicht auswirken. Wenn jedoch der 
Rahmen einer privaten Hobbytätigkeit 
überschritten wird, ist das Handeln als 
gewerblich anzusehen. Maßgebend ist 
die strukturelle Vergleichbarkeit mit 
einem Gewerbetreibenden bzw. Be-
rufsspieler (z. B. die Planmäßigkeit 
des Handelns, die Ausnutzung eines 
Marktes oder der Umfang des inves-
tierten Geld- und Zeitbudgets).

Quelle | BFH-Urteil vom 22.2.2023, Az. X R 
8/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 236046; 
BFH, PM Nr. 31/23 vom 29.6.2023

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Leistungen eines Rechtsanwalts  
als Schuldnerberater steuerpflichtig

| Nach § 4 Nr. 18 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind eng mit der Sozialfürsorge und 
der sozialen Sicherheit verbundene Leistungen umsatzsteuerfrei, wenn diese Leis-
tungen von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen Einrichtungen, die 
keine systematische Gewinnerzielung anstreben, erbracht werden. In diesem Zu-
sammenhang hat das Finanzgericht Niedersachsen entschieden, dass bei der Frage, 
ob es sich um eine Einrichtung in letzterem Sinne handelt, sämtliche Tätigkeiten des 
Unternehmers zu berücksichtigen sind. Das gilt auch für einen Rechtsanwalt, der 
nebenbei als Schuldnerberater tätig ist. |

	◼ Sachverhalt 

Der selbstständige Rechtsanwalt A 
war auf dem Gebiet des Familien-
rechts und zudem im Namen und auf 
Rechnung der X-Schuldner- und In-
solvenzberatung e. V. als Schuldner-
berater tätig. Für seine Umsätze aus 
der Tätigkeit als Schuldnerberater 
machte A die Steuerbefreiung nach § 4 
Nr. 18 UStG geltend. Das Finanzamt 
hingegen stufte die Leistungen als um-
satzsteuerpflichtig ein. Da A wegen sei-
ner Rechtsanwalts tätigkeit eine syste-
matische Gewinnerzielung anstrebt, 
war die Steuerbefreiung auch aus Sicht 
des Finanzgerichts nicht zu gewähren. 

Auch der Einwand des Rechtsanwalts, 
als Hilfsperson i. S. des § 57 Abs. 1 S. 2 
der Abgabenordnung (AO) die satzungs-
mäßigen Zwecke der nach § 4 Nr. 18 UStG 
steuerbefreiten X-Schuldner- und Insol-
venzberatung e. V. zu erfüllen, führte im 
Streitfall zu keiner anderen Beurtei-
lung. Denn die Hilfsperson muss selbst 

die Voraussetzungen der Steuerbefrei-
ung nach § 4 Nr. 18 UStG erfüllen. 

Relevanz für die Praxis

In der Praxis muss man sich auf die 
vorgenannten Grundsätze einstellen, 
da keine Revision eingelegt wurde. 

Anders sieht die Sache aus, wenn freibe-
ruflich tätige Rechtsanwälte, Pädago-
gen sowie Kinderpsychologen Leistun-
gen als Verfahrensbeistand erbringen. 
Diesbezüglich kann eine Steuerbefrei-
ung nach § 4 Nr. 25 S. 3 Buchst. d UStG in 
Betracht kommen.

Beachten Sie | Zur Steuerbefreiung 
der Leistungen von Verfahrensbeistän-
den hat das Bundesfinanzministerium 
jüngst ein Schreiben veröffentlicht.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
5.9.2022, Az. 11 K 56/22, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 235501; BMF-Schreiben vom 28.4.2023, 
Az. III C 3 - S 7183/19/10003 :002

Für Arbeitgeber

Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit:  
Zuschläge bei Urlaubsentgelt sind beitragspflichtig
| Auch wenn Zuschläge für Arbeit an Sonn- und Feiertagen im dreizehnwöchigen  
Referenzzeitraum zutreffend beitragsfrei ausgezahlt worden sind, unterliegt der auf 
sie entfallende Anteil des Urlaubsentgelts der Beitragspflicht zur Sozialversicherung. 
So lautet eine Entscheidung des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen. |

Hintergrund: Nach § 11 Abs. 1 S. 1 Bun-
desurlaubsgesetz (BUrlG) bemisst sich 
das für Urlaubszeiten zu gewährende 
Urlaubsentgelt nach dem durchschnitt-
lichen Arbeitsverdienst, den der Arbeit-
nehmer in den letzten 13 Wochen vor 
Beginn des Urlaubs erhalten hat, mit 
Ausnahme des zusätzlich für Über-
stunden gezahlten Arbeitsverdienstes. 

Nach § 3b Einkommensteuergesetz 
(EStG) sind neben dem Grundlohn ge-
währte Zuschläge nur steuerfrei, wenn 

sie für tatsächlich geleistete Sonntags-, 
Feiertags- oder Nachtarbeit gezahlt wor-
den sind. Soweit sich zuvor ausgezahlte 
Zuschläge entgelterhöhend im Rahmen 
der Lohnfortzahlung für Urlaubstage 
auswirken, sind sie mangels damit kor-
respondierender tatsächlich geleisteter 
Arbeit während des Urlaubszeitraums 
nicht lohnsteuer- und beitragsfrei. 

Quelle | LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil 
vom 8.5.2023, Az. L 2 BA 26/22, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 235998
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Für alle Steuerpflichtigen

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Steuerermäßigung 
auch für Mieter
| Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Mieter Aufwendungen für haushalts-
nahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen nach § 35a Einkommensteuerge-
setz (EStG) steuermindernd geltend machen können – und zwar auch dann, wenn sie 
die Verträge mit den Leistungserbringern nicht selbst abgeschlossen haben. |

Hintergrund: Für haushaltsnahe Be-
schäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleis-
tungen können Steuerpflichtige eine 
Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der 
Aufwendungen geltend machen. Im Ein-
zelnen gelten folgende Höchstbeträge:

 • maximal 4.000 EUR für haushalts-
nahe Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistungen 
sowie Pflege- und Betreuungsleis-
tungen,

 • maximal 510 EUR für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse bei ge-
ringfügig Beschäftigten sowie

 • maximal 1.200 EUR für die Inan-
spruchnahme von Handwerker-
leistungen (nur Lohnkosten).

	◼ Sachverhalt 

Eheleute wohnten in einer angemiete-
ten Eigentumswohnung. Der Vermieter 
stellte mit der Nebenkostenabrech-
nung u. a. Aufwendungen für die Gar-
tenpflege und die Überprüfung von 
Rauchwarnmeldern in Rechnung. 
Hierfür begehrten sie die Steuerermä-
ßigung für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen und Handwerkerleistungen. Fi-
nanzamt und Finanzgericht lehnten ab 
– nicht aber der Bundesfinanzhof.

Der Steuerermäßigung steht nicht ent-
gegen, dass Mieter die Verträge mit den 
Leistungserbringern (z. B. dem Reini-

gungsbetrieb) regelmäßig nicht selbst 
abschließen. Es reicht aus, dass die 
Leistungen dem Mieter zugutekommen. 

Soweit das Gesetz zudem verlangt, dass 
der Steuerpflichtige für die Aufwendun-
gen eine Rechnung erhalten hat und die 
Zahlung auf das Konto des Leistungser-
bringers erfolgt ist, genügt als Nachweis 
auch eine Wohnnebenkostenabrech-
nung oder eine Bescheinigung, die dem 
anerkannten Muster (vgl. hierzu Anlage 2 
des Schreibens des Bundesfinanzminis-
teriums vom 9.11.2016) entspricht.

Hieraus müssen sich die Art, der Inhalt 
und der Zeitpunkt der Leistung sowie 
der Leistungserbringer und -empfänger 
nebst Entgelt einschließlich des Hinwei-
ses der unbaren Zahlung ergeben. Nur 
bei sich aufdrängenden Zweifeln an der 
Richtigkeit dieser Unterlagen bleibt es 
dem Finanzamt unbenommen, die Vor-
lage der Rechnungen zu verlangen. Der 
Mieter muss sich dann die Rechnungen 
vom Vermieter beschaffen.

MERKE | Diese Rechtsprechung gilt 
entsprechend für Aufwendungen der 
Wohnungseigentümer, wenn die Leis-
tungen durch die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft beauftragt wurden.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.4.2023, Az. VI R 
24/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 236254; 
BFH, PM Nr. 33/23 vom 13.7.2023

Für Vermieter

Steuerfahndung erhält 
Daten von Online- 
Vermietungsportal
| Die Steuerfahndung Hamburg hat von 
einem Vermittlungsportal für die Bu-
chung und Vermittlung von Unterkünf-
ten erneut Daten zu steuerlichen Kon-
trollzwecken erhalten und aufbereitet. 
Die Daten werden nun an die Steuerver-
waltungen der Bundesländer verteilt, 
damit sie die erklärten Einkünfte mit 
den vorliegenden Daten abgleichen kön-
nen. Es liegen Daten zu Vermietungs-
umsätzen von ca. 56.000 Gastgebern 
mit einem Umsatzvolumen von insge-
samt mehr als 1 Milliarde EUR vor. |

Hintergrund: Hamburg hatte bereits 
2020 mit einem internationalen Grup-
penersuchen eine höchstrichterliche 
Entscheidung zur Herausgabe von Da-
ten erstritten. Die Auswertung der da-
maligen Daten hat 2021 und 2022 bun-
desweit zu Mehrsteuern in Höhe von 
ca. 4 Millionen EUR geführt. Das war 
Anlass für die Steuerfahndung Ham-
burg, mit einem weiteren internationa-
len Gruppenersuchen aktuellere Daten 
des Vermittlungsportals zu deutschen 
Vermietern anzufordern, die Wohnraum 
über diese Plattform vermietet haben.

Quelle | Finanzbehörde Hamburg, PM vom 
6.7.2023

Für Unternehmer

Erstattungszinsen zur 
Gewerbesteuer als 
Betriebseinnahmen 
| Nach § 4 Abs. 5b Einkommensteuer-
gesetz gilt: Die Gewerbesteuer und die 
darauf entfallenden Nebenleistungen 
sind keine Betriebsausgaben. Dennoch 
entschied das Finanzgericht Düsseldorf, 
dass Erstattungszinsen zur Gewerbe-
steuer steuerpflichtige Betriebseinnah-
men sind. Die Revision ist anhängig. |

Beachten Sie | Nur soweit Erstattungs-
zinsen im Zusammenhang mit gegen-
läufigen, zuvor nicht als Betriebsausga-
ben erfassten Nachforderungszinsen 
stehen, ist eine entsprechende Gewinn-
kürzung aus Billigkeitsgründen geboten.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 4.5.2023, 
Az. 9 K 1987/21 G,F, Rev. BFH Az. IV R 16/23, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 236518

Für Unternehmer

Ordnungsgemäße Kassenbuchführung im Taxi- und 
Mietwagengewerbe
| Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat in einem Schreiben vom 5.4.2023 (unter 
www.iww.de/s8463) die Pflichten für Unternehmen des Taxi- und Mietwagenge-
werbes dargestellt, die für eine Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung unerläss-
lich sind. |

Beachten Sie | Eine ordnungsgemäße 
Kassenführung ist nicht nur für Unter-
nehmen relevant, die überwiegend Bar-
umsätze tätigen. Dies zeigen zahlreiche 
Betriebsprüfungen. Denn kommt es hier 

zu Beanstandungen, dann drohen oft 
erhebliche Hinzuschätzungen.

Quelle | OFD Karlsruhe, Schreiben vom 
5.4.2023, S 0315-St 42, unter www.iww.de/s8463
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Kapitalanleger

Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz:  
Finale Staatenaustauschliste 2023
| Nach den Vorgaben des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes werden 
Informationen über Finanzkonten in Steuersachen zwischen dem Bundeszentral-
amt für Steuern und der zuständigen Behörde des jeweils anderen Staates automa-
tisch ausgetauscht. Das Bundesfinanzministerium hat nun die Staatenaustausch-
liste 2023 bekannt gegeben. Enthalten sind die Staaten, mit denen der automatische 
Datenaustausch zum 30.9.2023 erfolgt bzw. erfolgt ist. |

Für den Datenaustausch zum 30.9.2024 
wird dann eine neue Staatenaustausch-
liste 2024 im Rahmen eines weiteren 
Schreibens veröffentlicht.

Weiterführende Informationen zum In-
formationsaustausch über Finanzkon-

ten erhalten Sie u. a. auf der Webseite 
des Bundeszentralamts für Steuern 
(unter www.iww.de/s2991).

Quelle | BMF-Schreiben vom 20.7.2023, Az. IV 
B 6 - S 1315/19/10030 :057, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 236519

Für Arbeitnehmer

Doppelte Haushaltsführung: Bundesfinanzhof muss 
über den Abzug von Stellplatzkosten entscheiden

| Das Finanzgericht Niedersachsen hat entschieden, dass Stellplatzkosten im 
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung zu den sonstigen (in voller Höhe ab-
ziehbaren) Mehraufwendungen gehören. Bis zu einer höchstrichterlichen Ent-
scheidung (die Revision ist anhängig) ist jedoch mit Gegenwehr der Finanzämter zu 
rechnen, da das Bundesfinanzministerium eine andere Auffassung vertritt. |

Hintergrund

Bei einer beruflich veranlassten doppel-
ten Haushaltsführung können Arbeit-
nehmer Unterkunftskosten seit 2014 
nur noch bis maximal 1.000 EUR im Mo-
nat als Werbungskosten abziehen. Der 
Höchstbetrag umfasst sämtliche entste-
henden Aufwendungen, wie z. B. Miete, 
Betriebskosten sowie Kosten der laufen-
den Reinigung und Pflege der Zweitwoh-
nung oder -unterkunft; nicht jedoch Auf-
wendungen für Hausrat, Einrichtungs-
gegenstände oder Arbeitsmittel, mit de-
nen die Zweitwohnung ausgestattet ist. 

Aufwendungen für die erforderliche 
Einrichtung und Ausstattung der Zweit-
wohnung, soweit sie nicht überhöht sind, 
können als sonstige notwendige Mehr-
aufwendungen der doppelten Haus-
haltsführung (außerhalb des Höchstbe-
trags) berücksichtigt werden. Dieses 
Urteil des Bundesfinanzhofs wird von 
der Finanzverwaltung akzeptiert.

Beachten Sie | Im Schreiben des Bun-
desfinanzministeriums aus 2020 ist 
hierzu weiter ausgeführt: Übersteigen 
die Anschaffungskosten für Einrichtung 
und Ausstattung der Zweitwohnung (ohne 
Arbeitsmittel) insgesamt nicht den Be-

trag von 5.000 EUR einschließlich Um-
satzsteuer, ist aus Vereinfachungsgrün-
den davon auszugehen, dass es sich um 
notwendige Mehraufwendungen der 
doppelten Haushaltsführung handelt.

Stellplatzkosten

Nach Ansicht des Bundesfinanzministe-
riums sind Miet-/Pachtgebühren für 
Kfz-Stellplätze vom Höchstbetrag um-
fasst. Dieser Ansicht hat das Finanzge-
richt Niedersachsen (wie bereits zuvor 
die Finanzgerichte Saarland und Meck-
lenburg-Vorpommern) indes eine Absage 
erteilt. Danach sind gesonderte Stell-
platzkosten keine Unterkunftskosten.

Das Finanzgericht Niedersachsen geht 
sogar noch einen Schritt weiter als die 
Kollegen aus dem Saarland und bezwei-
felt, dass der Fall anders zu beurteilen 
wäre, wenn Unterkunft und Stellplatz 
„eine untrennbare Einheit“ bilden, wenn 
also die Nutzung der Unterkunft nicht 
ohne Aufwendungen für die Nutzung ei-
nes Stellplatzes möglich wäre.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
16.3.2023, Az. 10 K 202/22, Rev. BFH Az. VI R 
4/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 235999; 
BMF-Schreiben vom 25.11.2020, Az. IV C 5 - S 
2353/19/10011:006

Für alle Steuerpflichtigen

Pkw-Unfall im Ausland: 
Ende der Kfz-Steuer-
pflicht bei Nichtbenutzung
| Wird ein im Inland zugelassenes Fahr-
zeug, das wegen einer Beteiligung an ei-
nem Verkehrsunfall in Italien beschlag-
nahmt wurde, mehrere Monate später 
verschrottet, kann die Kfz-Steuerpflicht 
bereits zum Beschlagnahmezeitpunkt 
enden. Dies hat das Finanzgericht 
Münster entschieden. |

	◼ Sachverhalt 

A (mit Wohnsitz im Inland und in Italien) 
war am 6.1.2020 mit seinem im Inland 
zugelassenen Kfz an einem Unfall in 
Italien beteiligt. Das Fahrzeug wurde 
beschlagnahmt und der Führerschein 
wegen fehlender Zulassung in Italien 
eingezogen. Infolge der hohen Kosten 
verzichtete A auf eine Ummeldung und 
ließ das Kfz verschrotten. Wegen der 
erforderlichen Genehmigung der italie-
nischen Behörden kam es erst am 
20.6.2020 zur Verschrottung. Erst da-
nach erhielt A die Fahrzeugpapiere wie-
der zurück und er konnte das Fahrzeug 
zum 14.7.2020 bei der inländischen Zu-
lassungsbehörde abmelden.

A beantragte beim Hauptzollamt das 
Ende der Steuerpflicht zum 6.1.2020. 
Dieses stellte jedoch auf den Zeitpunkt 
der Verschrottung (20.6.2020) ab und 
setzte die Kfz-Steuer entsprechend 
fest. Ein früheres Ende könne nicht an-
genommen werden, da A die Verzöge-
rung selbst zu verantworten habe. Das 
sah das Finanzgericht anders.

Im Streitfall greift § 5 Abs. 4 S. 2 KraftStG, 
wonach für das Ende der Steuerpflicht 
ein früherer Zeitpunkt zugrunde gelegt 
werden kann, wenn der Steuerschuld-
ner glaubhaft macht, das Fahrzeug seit 
diesem Zeitpunkt nicht benutzt zu haben 
und er die Abmeldung nicht schuldhaft 
verzögert hat. Beweisvorsorge ist also 
oberstes Gebot.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 14.4.2023, Az. 10 
K 824/22 Kfz, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 236520


